
Vollmacht 

und Auftrag zur Mandatswahrnehmung 

 
 
Dem Rechtsanwalt 

Benedikt Bilstein  
Geiststraße 8  
59555 Lippstadt 

wird hiermit in der Angelegenheit: 

 

    
 
uneingeschränkte Vollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Erledigung erteilt: 
 

1. zur Prozessführung u.a. nach §§ 81 ff. ZPO einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen, der Veranlassung der Wiederaufnahme des Verfahrens und der 
Zwangsvollstreckung,  

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen 
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Versorgungseinkünften, 

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) 
einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II 
StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und 
anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz 
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, 

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art - 
insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte - einschließlich 
der Durchführung von Besprechungen, 

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, insbesondere zur Abgabe und 
Entgegennahme von Willenserklärungen, die auf den Abschluss oder die Aufhebung solcher 
Verträge gerichtet sind, sowie zur Abgabe einseitiger Erklärungen einschließlich der Kündigung von 
Arbeits- und Mietverträgen.  

 
Diese Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art. Sie 
umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen von und an Gerichte und Behörden zu bewirken und 
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen, Rechtsmittel einzulegen, 
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den 
Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zur erstattenden Beträge 
entgegenzunehmen.  
 
 
 
Lippstadt,  
  

 

Hinweise: 
 

1. Ich bin von Rechtsanwalt Bilstein darauf hingewiesen worden, dass sich die Rechtsanwaltsgebühr nach 
dem Gegenstandswert berechnet (§ 49 b V BRAO). 

2. Sollte der Auftraggeber Ansprüche auf Kostenerstattung gegenüber der Staatskasse erlangen, tritt er 
diese in Höhe der gesetzlichen Vergütung an den Rechtsanwalt ab. Der Rechtsanwalt wird ermächtigt, 

im Namen des Auftraggebers diese Abtretung der Staatskasse bekanntzumachen. 
3. Im Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf 

Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines 
Prozessbevollmächtigten oder Beistandes. Der vorgenannte Hinweis nach § 12 a ArbGG wurde durch 

Rechtsanwalt Bilstein erteilt und erläutert. 
 

 
Lippstadt,  


